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Infobest ist ein Netzwerk aus vier Informations- und Beratungsstelle zu grenzüberschreitenden Fragen zwischen 
Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Rund um das Thema Steuern informieren wir allgemein über die Regelungen 
des Doppelbesteuerungsabkommens und zum Grenzgängerstatus.  
 
Individuelle Hilfe bei der Steuererklärung dürfen wir jedoch grundsätzlich nicht leisten. Mit diesem Merkblatt, das sich 
ausschließlich auf die Erklärung von Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, Renten und Pensionen aus deutschen 
Quellen bezieht, möchten wir Ihnen dennoch eine allgemeine Kurzanleitung für das Ausfüllen der Formulare der 
Steuererklärung in Frankreich an die Hand geben. 
 
Für alle weitergehenden Fragen kontaktieren Sie bitte Ihr Finanzamt oder einen Steuerberater (expert-comptable). 
 
Nützliche Adressen finden Sie am Ender dieser Broschüre. 
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Grundsätzliches: Fristen, Form und Formulare 
 
Fristen 
 
Für die Abgabe der jährlichen Steuererklärung gibt es einen festgelegten Zeitraum, von April bis Juni. Die 
Fristen sind dabei in Frankreich regional gestaffelt. Im Haut-Rhin und im Bas-Rhin kann die Online-Erklärung 
bis einschließlich 4. Juni 2026 (um 23:59 Uhr spätestens) abgegeben werden. Für die Druckausgabe der 
Formulare wurde der Einsendeschluss auf den 19. Mai 2026 bis Mitternacht festgelegt. Der Poststempel gilt 
als Nachweis. 
 

 Impôt sur le revenu : le calendrier de la déclaration en 2025  
 
Form 
 
Die Steuererklärung muss online abgegeben werden. Wenn Sie dazu keine Möglichkeit haben, zum Beispiel, 
weil Sie über keinen Internetzugang verfügen, können Sie bei Ihrem Finanzamt einen Ausdruck Ihrer 
vorausgefüllten Steuererklärung sowie gegebenenfalls die für eine Einreichung in Papierform erforderlichen 
Unterlagen erhalten. 
 
Wenn Sie noch keine Steuernummer haben, wenden Sie sich an Ihr Finanzamt. Ihre erste Steuererklärung 
müssen Sie dann in Papierform einreichen. Sie können Ihre Erklärung dann im folgenden Jahr - nach Erhalt 
Ihrer Zugangsdaten - online abgeben. 
 
Die nachfolgenden Hinweise sind für eine Erklärung in Papierform gedacht, können aber auch 
Anhaltspunkte für die Online-Erklärung liefern. Tatsächlich sind die auszufüllenden oder zu ändernden 
Felder weitgehend identisch und weisen dieselben Referenzen auf. 
 
Formulare 
 
Für die Steuererklärung von Gehältern oder Renten/Pensionen aus Deutschland werden die folgenden 
Formulare benötigt: 
 

1. CERFA 2042 (blaues Formular – „Mantelbogen“ Déclaration des revenus) 
2. CERFA 2047 (rosa Formular - Einkünfte aus dem Ausland – Revenus de source étrangère et revenus 

encaissés à l’étranger) 
3. eventuell CERFA 2042-C (Zusatz zur Steuererklärung – Déclaration complémentaire) 
4. eventuell CERFA 2041-AE (Arbeitgeberbescheinigung für die ausgewählte Rechnungsmethode der 

Überstunden - Attestation employeur et formules de calcul) 
5. eventuell CERFA 2042 RICI (Steuerleichterung – Steueranrechnungsbeträge – Réduction d’impôt, 

crédits d’impôt) 
6. eventuell CERFA 3916 und 3916-BIS (Erklärung von Konten und Kapitalvermögen im Ausland – 

Déclaration par un résident d'un compte à l'étranger, ou d'un contrat de capitalisation ou placement 
de même nature souscrit hors de France) 

 

Die Formulare können auf dem Portal  www.impots.gouv.fr heruntergeladen werden. Geben Sie in die 
Suchmaske die Nummer des Formulars ein – die aktuellen Formulare finden Sie in der jeweiligen Rubrik unter 
„Millésime 2026“. 
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Steuererklärung online  
 
Wenn Sie angegeben haben, im Jahr 
2025 Eigentümer:in einer Immobilie 
in Frankreich zu sein, wird ein 
Fenster angezeigt, in dem Sie darauf 
hingewiesen werden, dass Sie jedes 
Jahr verpflichtet sind, die 
Belegungssituation der Immobilien, die Sie besitzen, zu melden, und zwar vor dem 1. Juli 2026, indem Sie 
sich auf die Rubrik "Biens immobiliers" in Ihrem persönlichen Bereich begeben. 
 
In Ihrer Online-Erklärung werden Ihnen ab Etappe 3 „Einkünfte und Ausgaben - revenus et charges“ die 
spezifischen Angaben zum Formular 2047 (Erklärung der Einkünfte aus ausländischen Quellen - Déclaration 
des revenus de source étrangère) angezeigt, indem Sie auf « Déclarations ANNEXES » klicken, wie unten 
gezeigt. 
 

 
 
Wenn Sie anschließend auf „Déclaration des revenus 2025 encaissés à l’étranger par un contribuable 
domicilié en France - Erklärung der 2025 im Ausland erzielten Einkünfte eines in Frankreich ansässigen 
Steuerpflichtigen“ klicken, wird das Formular 2047 verfügbar sein. 
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Nachdem Sie die Auswahl der für Sie relevanten Formulare bestätigt haben, gelangen Sie wieder auf die Seite, 
die den Einkünften gewidmet ist. Stellen Sie sicher, dass das Kästchen „Comptes à l’étranger, Revenus de 
source étrangère, etc  - Konten im Ausland, Einkünfte aus ausländischen Quellen usw.“ angekreuzt ist, bevor 
Sie zur nächsten Seite wechseln.“ 
 

 
 
Beim erstmaligen Öffnen des Formulars 2047, öffnet sich eine Liste, in der Sie dazu aufgefordert werden, die 
Art der zu versteuernde Einkünfte auszuwählen. 
 
Wenn Sie in Frankreich steuerpflichtig sind, klicken Sie auf das erste Kästchen „Des traitements, salaires, 
pensions et rentes imposables en France“. Wenn Sie in Deutschland steuerpflichtig sind, klicken Sie auf das 
Kästchen „Des revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français“. 
Wenn Sie zusätzlich zu Ihrer französischen Rente noch ausländische Renten beziehen, ist das letzte Kästchen 
„Des revenus de source étrangère imposables aux contributions sociales“ zu wählen. Daraufhin öffnen sich 
automatisch die Kästchen 1AM/1BM und 8TX/8QX/8TH/8QH/8TV/8QV. 
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Steuerklärung Schritt für Schritt 
 

1. Schritt: Der Mantelbogen Cerfa 2042 (blau) – Déclaration des revenus 2025 
 
Wenn Sie im Vorjahr Einkünfte aus französischen Quellen erklärt haben, kann es sein, dass Sie ein Formular 
CERFA 2042K „Déclaration préremplie“ oder CERFA 2042K AUTO „Déclaration automatique“ erhalten haben. 
In diesem Fall müssen Sie nur überprüfen, ob die von der Steuerverwaltung vorausgefüllten Informationen 
korrekt sind, und Ihre Einkünfte aus deutscher Quelle erklären. 
 
Seite 1 – Persönliche Angaben 
 
Auf der ersten Seite müssen Sie persönliche Angaben über sich (Déclarant 1 – Person 1) und ggf. Ihre 
Ehepartner*In (Déclarant 2 – Person 2) machen. Nur Verheiratete oder Personen, die in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft (PACS) leben, können zusammen eine Steuererklärung abgeben. Ansonsten müssen 
zwei Erklärungen abgegeben werden. Wenn Sie nur für sich selbst eine Erklärung abgeben, dann sind Sie 
„Déclarant 1“. 
 
Wenn Sie letztes Jahr nach Frankreich umgezogen sind, ist das Ihre erste Steuererklärung, das müssen Sie auf 
der ersten Seite angeben (ganz oben ankreuzen) und die Kopie eines gültigen amtlichen Ausweises 
hinzufügen. Falls Sie noch keine Steuernummer beantragt haben, müssen Sie das Formular 2043 ausfüllen 
und beifügen (einschließlich eines RIB / Bankausweises und der Abmeldebescheinigung aus Deutschland. 
 

 
 
Auf der ersten Seite müssen Sie außerdem Angaben zu bestimmten Daten machen. Ganz unten müssen Sie 
Ort, Datum und Unterschrift einfügen. 
 
Seite 2 – Angaben zum Familienstand, Kindern, Unterhaltsberechtigten und Bankverbindung 
 
Auf der zweiten Seite oben links, geben Sie an, ob Sie verheiratet (M), geschieden/getrennt (D), „pacsé“ (O), 
ledig (C) oder Witwe(r) (V) sind.  

 

 
 
Darunter, ob 2025 eine Änderung eingetreten ist (Heirat, PACS, Trennung, Scheidung, Todesfall) mit 
Datumsangabe und ggf. die Steuernummer Ihres Ehepartners/Ihrer Ehepartnerin. Kreuzen Sie das Feld B an, 
wenn Sie eine getrennte Veranlagung wünschen.  
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Die Anzahl der minderjährigen Kinder und deren Geburtsjahre sind gegenüber anzugeben.  Hierbei handelt 
es sich nur um minderjährige Kinder, die im Haushalt leben, und nicht um Kinder, für die der andere Elternteil 
das alleinige Sorgerecht hat. Unten werden zusätzliche Informationen verlangt (Name, Vorname, 
Geburtsdatum und -ort). 
 

 
 

 
 
Die Anzahl der volljährigen ledigen, verheirateten/verpartnerten oder unverheirateten Kinder mit 
unterhaltsberechtigten Kindern, die dem Steuerhaushalt zugerechnet werden, muss angegeben werden. 
Unten werden zusätzliche Informationen abgefragt (Name, Vorname, Geburtsdatum und -ort, Adresse, falls 
abweichend von Ihrer eigenen). 
 
Coordonnées bancaires: Ganz unten auf der zweiten Seite steht der Hinweis, dass Sie Ihrer Steuererklärung 
einen Bankausweis (RIB) mit den Angaben zu Ihrem Bankkonto beifügen müssen, damit die monatlichen 
Steuervorauszahlungen eingezogen werden können. 
 

ACHTUNG: 
Sollten Sie noch Konten (bzw. andere Online-Konten) oder Kapitalvermögen im Ausland oder diese gerade 
geschlossen haben, müssen diese anhand des Formulars 3916-3916BIS angegeben werden. Diese 
Erklärung muss jedes Jahr erneuert werden.  
Informationen hierzu (auf Französisch): 

 https://www.impots.gouv.fr/international-particulier/questions/je-viens-ou-je-reviens-en-france-et-
je-ne-conserve-pas-dinterets    

Formular :  https://www.impots.gouv.fr/formulaire/3916/declaration-par-un-resident-dun-
compte-letranger-ou-dun-contrat-de-capitalisation-o 

 
 
Seite 3 – Die Einkünfte 
 
Auf der dritten und vierten Seite werden die verschiedenen Einkunftsarten angegeben. In diesem Merkblatt 
informieren wir Sie über die Erklärung von Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit und aus 
Renten/Pensionen aus deutschen Quellen. Diese Einkünfte sind auf der Seite 3 in der Rubrik 1 (Traitements, 
salaires, pensions, rentes) anzugeben. 
 

1
1
1
1 
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Falls Sie Einkünfte aus Frankreich beziehen, sind diese im vorausgefüllten Steuererklärungsformular bzw. auf 
den Papierformularen 2042K oder 2042K AUTO bereits enthalten. Einkünfte aus Deutschland sind dem 
französischen Finanzamt nicht bekannt und müssen daher von Ihnen eingetragen werden. 
 

Zunächst müssen Sie das zu versteuernde Einkommen aus deutscher Quelle ermitteln:  
 
In Frankreich ist dies das Nettoeinkommen vor Steuern, d.h. Ihr Bruttoeinkommen abzüglich aller 
Pflichtabgaben des Arbeitnehmers/Rentners zur Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Pflege- und 
Arbeitslosen-versicherung). Diese Informationen finden Sie auf Ihrer deutschen Lohnsteuerbescheinigung 
2025 oder auf Ihrer Gehaltsabrechnung für Dezember 2025. 
Privat-Krankenversicherte können Versicherungsbeiträge in Höhe der Basisvorsorge geltend machen (die 
Höhe teilt Ihnen Ihre Versicherungsunternehmen mit).  
 
Bei unterjährigem Umzug nach Frankreich ist nur das Einkommen ab Umzug anzugeben. 
 
Gesamtbrutto  
– KV Krankenversicherung 
– PV Pflegeversicherung 
– RV Rentenversicherung 
– AV Arbeitslosenversicherung 
= Nettoeinkommen vor Steuern 
 
 
 
Bei Privatversicherten oder Arbeitnehmer:innen, die vom Arbeitgeber einen Zuschlag für die Zahlung des 
freiwilligen Beitrags zur gesetzlichen Krankenversicherung erhalten, muss der Arbeitgeberanteil (AG 
Zuschuss zur freiwilligen gesetzlichen Versicherung oder Privatversicherung) hinzugefügt und der 
Gesamtbeitrag abgezogen werden. 
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Sobald Sie Ihr Einkommen ermittelt haben, müssen Sie unterscheiden, ob die Einkommen in Frankreich oder 
in Deutschland steuerpflichtig sind, und sie in die entsprechenden Felder unter Rubrik 1 auf Seite 3 
eintragen. 

Steuerpflicht in Frankreich 
 
 Einkommen von Grenzgänger:innen oder Beschäftigte im öffentlichen Dienst (die nur die französische 

Staatsangehörigkeit besitzen) - 1AG/1BG: Wenn Sie in Deutschland angestellt und als Grenzgänger:in 
vom Lohnsteuerabzug freigestellt sind (s.   formulaire 5011) oder wenn Sie Grenzgänger:in sind, 
der/die als Leiharbeitnehmer:in in Deutschland arbeiten (s.  formulaire 5011 A), müssen Sie Ihr 
Einkommen 2025 im Kästchen 1AG bzw. 1BG (Autres salaires imposables de source étrangère) eintragen.  

  
ACHTUNG: Auch eventuell aus Deutschland bezogene Einkommensersatzleistungen (Krankengeld, 
Kurzarbeitergeld usw.) sind hier anzugeben!  
 
Das deutsche Elterngeld muss ebenfalls in diesem Feld angegeben werden, nachdem der Betrag der 
vergleichbaren französischen Elterngeldleistung abgezogen wurde, sofern Sie nicht bereits PreParE 
bezogen haben und diese beim Elterngeld angerechnet wurde. 

 Prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) 
 

Jahr 2025 Vollständige Aufgabe 
der Beschäftigung 

Beschäftigungsumfang 
⩽ 50% 

Beschäftigungsumfang 50 
bis 80% 

Januar - März 448,42 € 289,89 € 167,22 € 

PreParE 
erhöht/majorée 

732,97 € 

April - Dezember 456,05 € 294,81 € 170,07 € 

PreParE 
erhöt/majorée 

745,43 € 

 
 

 
Steuerfreie Überstunden 
In Frankreich ist die Vergütung für Überstunden bis zu einer jährlichen Grenze von 7.500 € von der 
Einkommensteuer befreit. Wenn Sie Vergütung für Überstunden aus deutscher Quelle erhalten haben, 
müssen Sie in den Kätschen 1GH bzw. 1HH (Heures supplémentaires et jours RTT exonérés) den Betrag 

nach der gewählten Methode angeben (s.  Ausfüllanleitung CERFA 2041-AE). 
 
Sie müssen auch das Formular 2047 ausfüllen (siehe unten den zweiten Schritt dieses Merkblatts). 

 

 

 Online-Erklärung: Geben Sie Ihr Einkommen 2025 an, indem Sie auf den Bleistift rechts neben den 
Kästchen 1AG/1BG klicken. Wenn Sie Leiharbeitnehmer:in sind, geben Sie Ihr Gehalt in 1AJ an, um 
Vorauszahlungen zu vermeiden. 

 
 
Es öffnet sich ein Fenster mit einer Tabelle, die Sie ausfüllen müssen: 
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Geben Sie unter „Numéro SIRET„ die Nummer „11111111800019“ an (ausländisches Unternehmen, das über 
keine SIRET-Nummer verfügt). 
 
Geben Sie dann unter „Nom du collecteur“ den Namen Ihres Arbeitgebers/Ihrer Arbeitgeberin und/oder der 
Kasse, die Ersatzleistungen (z.B. Krankengeld, Elterngeld, usw.) gezahlt hat, und unter „Montant du revenu 
imposable“ den Betrag Ihres zu versteuernden Einkommens an. 
 
Wenn Sie Überstunden aus deutscher Quelle erhalten haben, müssen Sie unter „Revenus d’heures 
supplémentaires exonérés“ den Betrag nach der gewählten Methode angeben (siehe Infokasten oben).  
 
Wenn Sie im Laufe des Jahres mehrere Arbeitgeber:innen und/oder Kassen hatten, fügen Sie so viele Zeilen 
hinzu, wie Sie Arbeitgeber:innen und/oder hatten, indem Sie unten im Fenster auf „Ajouter une ligne“" 
klicken. 
 
ACHTUNG: für Auszubildende, Praktikant:innen und/oder Student:innen gibt es Steuerbefreiungen  

 Sie waren 2025 Auszubildende:r (oder Praktikant:in oder in einer berufsbezogenen Ausbildungsphase): 
wenn Sie Vergütungen aus einem Ausbildungsvertrag, Gratifikationen aus einem Praktikum oder einer 
Ausbildungszeit erhalten haben, sind diese Einkünfte bis zum Betrag des jährlichen Mindestlohns (SMIC) 
(21.622 €) steuerfrei. Wenn Sie von dieser Befreiung betroffen sind, kreuzen Sie das Kästchen „Apprentis 
/ Stagiaires“ an und wählen Sie dann in der Tabelle die entsprechende(n) Zeile(n) aus; die Befreiung wird 
automatisch angewendet. 

 Sie waren Student:in und waren spätestens am 1. Januar 2025 25 Jahre alt: wenn Sie während des 
Schul- oder Studienjahres oder während der Schul- oder Studienferien Vergütungen erhalten haben, sind 
diese Einkünfte bis zum Dreifachen des monatlichen SMIC-Betrags (5.405 €) steuerfrei. Wenn Sie von 
dieser Befreiung betroffen sind, kreuzen Sie das Kästchen „Etudiants“ an und wählen Sie dann in der 
Tabelle die entsprechende(n) Zeile(n) aus; die Befreiung wird automatisch angewendet. 
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 Renten von der Deutschen Rentenversicherung, Betriebsrenten, Erwerbminderungsrenten und 

Hinterbliebenenrenten – 1AM/1BM: Diese Renten im Wohnland, also Frankreich zu versteuern. Tragen 
Sie die Höhe Ihrer Rente in das Kästchen 1AM/1BM (Autres pensions imposables de source étrangère) 
ein. 
 

 
ACHTUNG: Wenn Sie neben Ihrer deutschen Rente auch eine französische Rente beziehen, sind Sie in der 
französischen Krankenversicherung pflichtversichert. Auf Ihre deutsche Rente sind dann ggf. in Frankreich 
französische Sozialversicherungsbeiträge in Form von CSG 1 - CRDS-Casa 2  zusammen mit Ihrer 
Einkommensteuer zu zahlen: 
 

Es handelt sich um Ihre erste Erklärung Sie haben bereits im Jahr 2025 CSG auf Ihre deutschen Renten 
gezahlt, die Sie im Jahr 2024 bezogen haben. 

Geben Sie den Bruttobetrag der deutschen 
Renten an, die Sie im Jahr 2025 bezogen 

haben. 

Sie können den Betrag der abzugsfähigen CSG, der auf Ihrem 
Steuerbescheid 2025 für das Einkommen 2024 angegeben ist, von 
dem Betrag der deutschen Renten abziehen, die Sie im Jahr 2025 

erhalten haben. 
 

Für diesen speziellen Fall hat INFOBEST  ein gesondertes Merkblatt erstellt.  

 
 

Steuerpflicht in Deutschland 
 
 
 Einkommen von Erwerbstätigen ohne Grenzgängerstatus oder Beschäftigte im öffentlichen Dienst (die 

nicht nur die französische Staatsangehörigkeit besitzen) – 1AF/1BF: Arbeitnehmer:innen, die in 
Deutschland ihr Einkommen versteuern, müssen die Einkünfte im Kästchen 1AF/1BF (Salaires perçus par 
les non-résidents et salaires de source étrangère avec crédit d’impôt égal à l’impôt français) eintragen.  

 

 

 Online-Erklärung: Geben Sie Ihr Einkommen 2025 (Gesamtbrutto, von dem die 
Sozialversicherungsbeiträge abzuziehen sind) an, indem Sie auf den Bleistift rechts neben den Kästchen 
1AG/1BF klicken. 

 
 
Es öffnet sich ein Fenster mit einer Tabelle, die Sie ausfüllen müssen: 
 

                                                      
1 CSG: Allgemeiner Sozialbeitrag  
2 Casa: Zusätzlicher Solidaritätsbeitrag für Pflegebedürftige 
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Mehr Informationen hierzu finden Sie unter "Online-Erklärung" in "Besteuerung in Frankreich". 
 
 Pensionen/Ruhegehälter von Verbeamteten – 1AL/1BL: Wenn Sie die deutsche Staatsbürgerschaft 

haben, sind Sie mit Ihren Ruhegehältern im Kassenstaat Deutschland steuerpflichtig. Diese Einkünfte 
tragen Sie in die Felder 1AL/1BL (Pensions perçues par les non-résidents et pensions de source étrangère 
avec crédit d’impôt égal à l’impôt français).  

 
Um eine Doppelbesteuerung in Frankreich zu vermeiden, haben Sie Anspruch auf einen 
Anrechnungsbetrag in Höhe der französischen Steuer (crédit d’impôt). Um diesen geltend zu machen, 
müssen Sie:  

 Den in 1AF/1BF bzw. 1AL/1BL auf Seite 4 angegebenen Betrag in Rubrik 8 in Kästchen 8TK 
(Prélèvement à la source et divers) übertragen. 

 Das Formular 2047 ausfüllen (s. den 2. Schritt dieses Merkblatts). 
 

 
In keinem Fall dürfen Sie die in Deutschland gezahlte Steuer abziehen oder in Ihrer 
Einkommensteuererklärung z. B. in Feld 8HV oder 8VL angeben. 
 
 

Werbungskosten: Pauschalbetrag oder tatsächliche Kosten (Abzug) 
 
Achtung: Dieser Absatz gilt nicht für Rentner! 
 
Bei der Berechnung der zu zahlende Steuer zieht das Finanzamt automatisch einen festen Pauschalbetrag 
für Werbungskosten in Höhe von 10 % der deklarierten Einkünfte ab. Falls Sie anstelle der Pauschale höhere 
Kosten (Fahrkosten, Verpflegungskosten, usw.) geltend machen möchten, können Sie diese Summe in 1AK 
bzw. 1BK (Frais réels) angeben.  



 

14 
 

Mehr Informationen hierzu finden Sie unter: 

 https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/je-declare-mes-frais-professionnels 
 
Die Fahrtkosten können online berechnet werden:  

 https://www.impots.gouv.fr/portail/simulateur-bareme-kilometrique 
 

Pro Mahlzeit können 5,45 € berechnet werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind:  
 Je suis salarié et obligé de prendre mes repas à l’extérieur de mon domicile, que puis-je déduire ? | 

impots.gouv.fr 
 
Weitere Kosten und Belastungen (z.B. Unterhaltszahlungen, Ausgaben für Pflege usw.) können Sie in den 
Rubriken 6 bzw. 7 oder im Formular 2042-RICI geltend machen. 
 

Seiten 5 und 6 – Die Unterkunft 
 
Bei der ersten Steuererklärung müssen Sie Angaben zu Ihrer Unterkunft machen (Mieter, Mitmieter, freie 
Unterkunft, Hotel, Heim) und dementsprechend Nachweise hinzufügen: 
 

 
 
 
Falls Sie bis jetzt im Haushalt mit den Eltern versteuert wurden, geben Sie bitte deren Anschrift an: 
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2. Schritt: Das rosa Formular für die Einkünfte aus dem Ausland Cerfa 2047 –  
Revenus de source étrangère 2025 
 

Seite 1 
 
 Name und Anschrift oben rechts angeben. 
 Ganz unten (bei „Signature“) Ort, Datum und Unterschrift einfügen. 
 

 
 
In der Online-Version wurde ein zusätzliches Feld hinzugefügt:  

 
 
Wenn das Kontrollkästchen „Steuerregelung für Grenzgänger“ aktiviert ist, wird das folgende Fenster 
angezeigt:  
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Dies sind die Voraussetzungen, um im steuerrechtlichen Sinne als Grenzgänger zu gelten:  
- Sie müssen im Elsass oder im Departement Moselle wohnen 
- bei einem deutschen privaten Arbeitgeber beschäftigt sein 
- der deutsche Arbeitgeber muss seinen Sitz in einem Umkreis von 30 km Luftlinie von der Grenze haben 
- Sie kehren täglich an Ihren Wohnort in Frankreich zurück oder verbringen nicht mehr als 45 Arbeitstage 
außerhalb Ihres Wohnorts. 
Wenn Sie diese Bedingungen erfüllen, kreuzen Sie das Kästchen „Steuerregelung für Grenzgänger“ an. 
 

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit – 10. Traitements, salaires 
 
Sie sind auf der ersten Seite in der Rubrik 1 („Traitement, salaires, pensions et rentes imposables en France 
„) unter 10. „Traitements, salaires“ anzugeben. 
 

 Grenzgänger:in oder Beschäftigte im öffentlichen Dienst (die nur die französische Staatsangehörigkeit 
besitzen) – Steuerpflicht in Frankreich: Bei „Déclarant 1“ und/oder „Déclarant 2“: Deutschland 
(Allemagne) angeben, „privé“ ankreuzen (in einer „privaten“ Firma angestellt/kein öffentlicher Dienst) 
oder „public“ (öffentlicher Dienst) und dann den gleichen Betrag wie in den Felder 1AG/1BG des blauen 
Formulars 2042 (Mantelbogen) angeben. Auch aus Deutschland bezogene Einkommensersatzleistungen 
(Krankengeld, Kurzarbeitergeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld usw.) sind hier anzugeben. 
 

 Erwerbstätige ohne Grenzgängerstatus oder Beschäftigte im öffentlichen Dienst (die nicht nur die 
französische Staatsangehörigkeit besitzen) – Steuerpflicht in Deutschland: Falls öffentlicher Dienst 
„public“ / falls in der Privatwirtschaft tätig „privé“ ankreuzen und dann den gleichen Betrag wie in den 
Felder 1AF/1BF und 8TK des blauen Formulars 2042 (Mantelbogen) angeben. Da diese Einkünfte nicht in 
Frankreich besteuert werden, haben Sie zur Vermeidung der Doppelbesteuerung Anspruch auf einen 
Anrechnungsbetrag in Höhe der französischen Steuer. Um diesen geltend zu machen, müssen Sie 
zusätzlich die Spalte 6 auf der Seite 4 des Formulars ausfüllen (siehe Erläuterung weiter unten). 
 

Steuerfreie Überstunden oder zusätzliche Stunden der Grenzgänger:innen –  

11. Heures supplémentaires exonérées des frontaliers payant l’impôt en France sur leur salaire 
 

Steuerfreie Überstunden von Grenzgänger:innen, die in Frankreich steuerpflichtig sind, müssen auf der 
ersten Seite in der Rubrik 1 unter 11. „Heures supplémentaires exonérées des frontaliers payant l’impôt en 
France sur leur salaire“ angegeben werden. 

 
 Gewählte Methode für die Berechnung der Überstunden („Méthode choisie“): Falls 

Pauschalmethode „forfait“ / falls tatsächliche Methode „réel“ ankreuzen.  
 

 Betrag der steuerbefreiten Überstunden („Montant des heures supplémentaires“): Bei Déclarant 1 
und/oder Déclarant 2 das Herkunftsland „Allemagne“ (Deutschland) angeben, „privé“ oder „public“ 
angeben und dann den gleichen Betrag wie in den Felder 1GH bzw. 1HH des blauen Formulars 2042 
(Mantelbogen) angeben. 

 
 Steuerpflichtiges Nettogehalt nach Abzug von Überstunden („Salaire net imposable après 

déduction des heures supplémentaires“): Bei Déclarant 1 und/oder Déclarant 2 das Herkunftsland 
„Allemagne“ (Deutschland) angeben, „privé“ oder „public“ angeben und dann den gleichen Betrag 
wie in den Felder 1AG bzw. 1BG des blauen Formulars 2042 (Mantelbogen) angeben. 
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Die steuerfreien Überstunden von Grenzgängern entsprechen den Überstunden, die über die im 
Arbeitsvertrag vorgesehene Stundenzahl hinausgehen, bis zu einer jährlichen Höchstgrenze von 7.500€ für 
jeden Erklärenden. Es handelt sich um Überstunden oder Zusatzstunden, die im Kalenderjahr geleistet und 
bezahlt werden. 

ACHTUNG: Unabhängig von der vom Arbeitnehmer:in gewählten Berechnungsmethode muss das 
Formular CERFA 2041-AE vom Arbeitgeber ausgefüllt und dem Finanzamt auf Verlangen vorgelegt 
werden.  

Für diesen speziellen Fall hat Infobest ein  gesondertes Merkblatt erstellt.  
 

Renten und Pensionen – 12. Pensions, retraites, rentes 
 
Sie sind auf der ersten Seite in der Rubrik 1 unter 12. „Pensions, retraites, rentes“ anzugeben.  

 
 Renten von der Deutschen Rentenversicherung, Betriebsrenten - Steuerpflicht in Frankreich: Bei 

Déclarant 1 und/oder Déclarant 2 das Herkunftsland „Allemagne“ (Deutschland) angeben, „privé“ 
ankreuzen und dann den gleichen Betrag wie in den Felder 1AM/1BM des blauen Formulars 2042 
(Mantelbogen) angeben. 

 

ACHTUNG: Wenn Sie neben Ihrer deutschen Rente auch eine französische Rente beziehen, sind Sie in der 
französischen Krankenversicherung pflichtversichert. In diesem Fall sind Ihre deutschen Renten in 
Frankreich sozialversicherungspflichtig, und Sie müssen Ihren Beitragssatz bestimmen. Sobald Sie Ihren 
Beitragssatz bestimmt haben, müssen Sie den gleichen Betrag wie auf der ersten Seite dieses Formulars 
und in Feld 1AM/1BM des blauen Formulars (Formular 2042) auf Seite 4 in Feld 8TV/8QV oder 8TH/8QH 
oder 8TX/8QX eintragen.  
 

Für diesen speziellen Fall hat Infobest  ein gesondertes Merkblatt erstellt.  
 
Sie müssen noch das Formular 2042-C ausfüllen (s. den 3. Schritt dieses Merkblatts) oder - bei einer Online-
Erklärung - die Übertragung der Angaben des Formulars 2047 in das Hauptformular veranlassen. 

 

 
 
 Pensionen/Ruhegehälter von Beamt:innen – Steuerpflicht in Deutschland: Bei Déclarant 1/Déclarant 2 

das Herkunftsland „Allemagne“ (Deutschland) angeben, „public“ ankreuzen und dann den gleichen 
Betrag wie in den Felder 1AL/1BL und 8TK des blauen Formulars 2042 (Mantelbogen) angeben. Da diese 
Einkünfte nicht in Frankreich besteuert werden, haben Sie zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
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Anspruch auf einen Anrechnungsbetrag in Höhe der französischen Steuer. Um diesen geltend zu machen, 
müssen Sie zusätzlich die Spalte 6 auf der Seite 4 des Formulars ausfüllen (s. Erläuterung weiter unten). 
Ziehen Sie auf jeden Fall niemals die in Deutschland gezahlte Steuer ab. 
 

Seite 4 – Nur falls Ihre Einkünfte in Deutschland versteuert werden 
 
Für Einkünfte, die in Frankreich besteuert werden, sind die folgenden Rubriken nicht auszufüllen! 
 
Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung wendet Frankreich das System der Steueranrechnung (crédit 
d’impôt) an. Hierzu füllen Sie die Rubrik 6 ("Revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au 
montant de l'impôt français") auf der Seite 4 des Formulars 2047 aus.  
 

 
 
Geben Sie unter „Déclarant“ an, ob es sich um die Person 1/ „Déclarant 1“ oder die Person 2/ „Déclarant 2“ 
handelt, schreiben Sie „Allemagne“ als Herkunftsland der Einkünfte in die zweite Spalte « Pays d’origine ou 
d’encaissement » und geben Sie in der dritten Spalte unter „nature du revenu“ die Art der Einkünfte (Salaire, 
Pension) an. In der vierten Spalte unter „Revenu avant déduction de l’impôt étranger“ geben Sie den 
gleichen Betrag an, der auf der ersten Seite dieses Formulars und in den Feldern 1AL/1BL oder 1AF/1BF und 
8TK des blauen Formulars (Formular 2042) angegeben ist.  
 
3. Schritt: das Zusatzformular Cerfa 2042-C (Déclaration complémentaire) – Nur wenn Sie neben 
Ihrer deutschen Rente auch eine französische Rente beziehen 
 
Dieses Formular muss zusammen mit den Formularen 2042 und 2047 zurückgeschickt werden. 
 
Seite 1 
 Name und Anschrift oben rechts angeben. 
 Ganz unten (bei „Signature“) Ort, Datum und Unterschrift einfügen. 

 
Seite 4 
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 Im Feld 8 (Divers), unter der Rubrik „Revenus d’activité et de remplacement soumis aux contributions 
sociales“ müssen Sie den gleichen Betrag nehmen, der in den Kätschen 1AM/1BM des blauen 
Formular 2042 und im rosa Formular (Formular 2047) angegeben ist, und ihn in die Felder 8TV/8QV 
oder 8TH/8QH oder 8TX/8QX eintragen. 
 

Für diesen speziellen Fall hat Infobest  ein gesondertes Merkblatt erstellt.  
 
 
 
 

 
Nützliche Adressen: 

- Am Schalter Ihres Finanzamtes; Termine hierfür können Sie über die Homepage der 
Steuerverwaltung vereinbaren  Klicken Sie auf das Icon „Contact et RDV“ oben rechts. 

- Telefonisch (Sie können einen Telefontermin über das Online-Steuerkonto vereinbaren); 
- Beim Netzwerk „ France Services“; 

- Bei einem Steuerberater  
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Kontaktdaten der vier Infobesten: 

 
 

Infobest PAMINA 
2 rue du Général Mittelhauser 

F-67630 Lauterbourg 
 +33 (0)3 68 33 88 00 

 https://contact.infobest.eu/ipam/public/_new/?lang=de  
 

Infobest Vogelgrun/Breisach 
c/o Art’Rhena, Île du Rhin 

F-68600 Vogelgrun 
 +33 (0)3 89 72 04 63 
 +49 (0)7667 832 99 

https://contact.infobest.eu/ivb/public/_new/?lang=de  
 

Infobest Kehl/Strasbourg 
Rehfusplatz 11 

D-77694 Kehl am Rhein 
 +49 (0)7851 9479 0 
 +33 (0)3 88 76 68 98 

https://contact.infobest.eu/iks/public/_new/?lang=de  

Infobest Palmrain 
Pont du Palmrain 

F-68128 Village-Neuf 
 +33 (0)3 89 70 13 85 
 +49 (0)7621 750 35 
 +41 (0)61 322 74 22 

https://contact.infobest.eu/ip/public/_new/?lang=de  
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